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Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Nach § 10 Mutterschutzgesetz in Verbindung mit 8 5 Arbeitsschutzgesetz

Name und Anschrift der Firma

Durchgefihrt von: am:

Bezeichnung des Arbeitsplatzes:

Durchzufiihrende Tatigkeiten:

Dieser Ratgeber ist lediglich eine Arbeitshilfe und kein Vordruck/Muster fir eine
Gefahrdungsbeurteilung. Er soll die Ermittlung mdglicher mutterschutzrelevanter
Gefahrdungen erleichtern und erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Gibt es weitere
maogliche Gefahrdungsfaktoren, sind diese im Rahmen der vom Arbeitgeber durchzufiihrenden
Beurteilung der Arbeitsbedingungen ebenfalls auf etwaige Gesundheitsbeeintrachtigungen zu
prifen.

Siehe auch 1. Mutterschutzregel des Ausschusses fur Mutterschutz (Bekanntmachung GMBL
Nr. 39/2023, 08.08.2023, S. 818), ein entsprechender Link ist auf der Internetseite der
Gewerbeaufsicht eingestellt.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet eine anlassunabhangige Gefahrdungsbeurteilung
durchzufiihren, auch wenn er zum Zeitpunkt der Beurteilung keine Frauen beschaftigt, die
betreffende Tatigkeit nicht von einer Frau ausgefihrt wird, keine Schwangerschaft oder keine
Stillzeit bekannt gegeben worden ist. Sobald eine Frau dem Arbeitgeber mitgeteilt hat, dass
sie schwanger ist oder stillt, erfolgt vom Arbeitgeber unverziglich mit der anlassbezogenen
Gefahrdungsbeurteilung eine Prufung der anlassunabhéngigen Gefahrdungsbeurteilung auf
Aktualitat und Vollstéandigkeit sowie die konkrete Festlegung von SchutzmalRnahmen.

Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen muissen nicht alle Punkte, sondern nur die
tatsachlichen tatigkeitsbezogenen Gefahrdungen aufgefiihrt werden.

Im Rahmen der Beurteilung der Arbeitsbedingungen hat der Arbeitgeber fiir jede Tatigkeit die
Gefahrdungen nach Art, Ausmall und Dauer zu beurteilen, denen eine schwangere oder
stillende Frau oder ihr Kind ausgesetzt ist oder sein kann.

Die Arbeitsbedingungen sind so zu gestalten, dass Gefahrdungen einer schwangeren oder
stillenden Frau oder ihres Kindes mdglichst vermieden werden und eine unverantwortbare
Gefahrdung ausgeschlossen wird.

Eine Gefahrdung ist unverantwortbar, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit einer
Gesundheitsbeeintrachtigung angesichts der zu erwartenden Schwere des madglichen
Gesundheitsschadens nicht hinnehmbar ist. Eine unverantwortbare Gefahrdung gilt als
ausgeschlossen, wenn der Arbeitgeber alle Vorgaben einhdlt, die aller Wahrscheinlichkeit



nach dazu fuhren, dass die Gesundheit einer schwangeren oder stillenden Frau oder ihres

Kindes nicht beeintrachtigt wird.

Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer

Tatigkeit ausreichend.

Solange keine erforderlichen SchutzmafRnahmen nach 8§ 10 Absatz 2 Satz 1 getroffen wurden,
besteht fur diejenigen Tatigkeiten ein Beschaftigungsverbot.

1. Stufe —

anlassunabhangige Gefahrdungsbeurteilung

Mogliche Gefahrdungsfaktoren

A. Physikalische Gefahrdungen / kdrperliche Belastungen /
mechanische Einwirkungen

1.

10.

11.

Von Hand heben, halten, bewegen oder beférdern von Lasten, ohne
mechanische Hilfsmittel

- regelmafig (mehr als 2-3-mal pro Stunde) Lasten von mehr als 5 kg
Gewicht

- gelegentlich (hochstens 1-2-mal pro Stunde) Lasten von mehr als 10 kg
Gewicht

(Werden mechanische Hilfsmittel eingesetzt, so gilt die korperliche
Beanspruchung entsprechend)

unverantwortbare Gefahrdung durch Hitze
(Arbeitsraum-Temperatur tber 26 °C, siehe ASR A3.5)
Hinweis: Bei AuRenlufttemperatur tUber 26 °C — ASR A3.5, Abschnitt 4.4

unverantwortbare Gefahrdung durch Kalte
(Arbeitsraum-Temperatur unter 17 °C, siehe ASR A3.5)

unverantwortbare Gefahrdung durch Nasse

unverantwortbare Gefahrdung durch Larm mit einer Tages-Larmexposition
> oder = 80 dB(A), (Kurzfristige Schallereignisse durfen 135 dB(C) nicht
Uberschreiten) oder Exposition gegeniber impulshaltigem Arbeitslarm
(Gerausche, die in 0,5 Sekunden um 40 dB(A) oder mehr ansteigen,
Schreckreaktion). Frequenzen von Uber 4000 Hertz sollten minimiert
werden.

unverantwortbare Gefahrdung durch Erschiitterungen, Vibrationen
unverantwortbare Gefahrdung durch ionisierende Strahlung

- Tatigkeit im Kontrollbereich

- Sonstige Tatigkeiten

Genehmigungspflichtiger Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen
unverantwortbare Gefahrdung durch nicht ionisierende Strahlung

- Kernspintomographie

- sonstige extreme elektromagnetische Felder

Nach Ablauf des funften Schwangerschaftsmonats tiberwiegend
bewegungsarm sténdig stehen

- langer als 4 Stunden taglich

haufig erheblich strecken, beugen, dauernd hocken, sich geblckt halten
Oder sonstige Zwangshaltungen

ja

nein




12.

unverantwortbare Gefahrdung durch Einsatz auf Beférderungsmitteln

13. Fir stillende Frauen

lonisierende Strahlung und nicht ionisierende Strahlungen

Gefahrdung durch Gefahrstoffe

Ist die schwangere Frau folgenden Gefahrstoffen ausgesetzt oder kann sie
diesen Gefahrstoffen ausgesetzt sein (sieche Gefahrstoffkataster, Sicherheits-
datenblatt, Stoffkennzeichnung).

1.

Gefahrstoffe, die nach den Kriterien des Anhangs | zur CLP-Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16.
Dezember 2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinie
67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 (ABI. L 353 vom 31.12.2008, Satz 1) zu bewerten sind:

- als reproduktionstoxisch nach der Kategorie 1A, 1B oder 2 oder nach
der Zusatzkategorie fur Wirkungen auf oder Giber die Laktation
(Gefahrenhinweise H 360, H 361, H 362)

- als keimzellmutagen nach der Kategorie 1A oder 1B
(Gefahrenhinweis H 340)

- als karzinogen nach der Kategorie 1A oder 1B
(Gefahrenhinweis H 350)

- als spezifisch zielorgantoxisch nach einmaliger Exposition nach der
Kategorie 1
(Gefahrenhinweis H 370) oder

- als akut toxisch nach der Kategorie 1, 2 oder 3
(Gefahrenhinweise H 300, H 301, H 310, H 311, H 330, H 331)

Blei und Bleiderivate, soweit die Gefahr besteht, dass diese Stoffe vom
menschlichen Korper aufgenommen werden

Gefahrstoffe, die als Stoffe ausgewiesen sind, die auch bei Einhaltung der
arbeitsplatzbezogenen Vorgaben maoglicherweise zZu einer
Fruchtschadigung fuhren kénnen (Kennzeichnung ,Z" in der TRGS 900)

Werden die Grenzwerte bei Gefahrstoffen, die nach TRGS 900 mit ,Y*
eingestuft sind, Uberschritten?

(Anmerkung: Bei Grenzwertlberschreitung besteht eine unverantwortbare
Geféahrdung; Beschaftigungsverbot)

Besteht unmittelbarer Hautkontakt mit hautresorptiven Gefahrstoffen mit
»Y“-Einstufung nach TRGS 9007

Ist oder kann die schwangere Frau bei ihren Tatigkeiten bzw. Arbeits-
bedingungen in einem Mal3 sonstigen Gefahrstoffen ausgesetzt sein, dass
dies fur sie oder fur ihr Kind eine unverantwortbare Gefahrdung darstellt?

Fir stillende Frauen

Gefahrstoffe, die nach den Kriterien des Anhangs | zur Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 als reproduktionstoxisch nach der Zusatzkategorie fur
Wirkungen auf oder tiber die Laktation zu bewerten sind (Gefahrenhinweise
H 362)

Blei und Bleiderivate, soweit die Gefahr besteht, dass diese Stoffe vom
menschlichen Korper aufgenommen werden

ja

nein




Ist oder kann die stilende Frau bei ihren Téatigkeiten bzw.
Arbeitsbedingungen in einem Mal3 sonstigen Gefahrstoffen ausgesetzt sein,
dass dies fur sie oder fur ihr Kind eine unverantwortbare Gefahrdung
darstellt?

Gefahrdung durch Biologische Arbeitsstoffe (z. B. Bakterien, Viren und

Pilze)

1. Mdglicher Kontakt mit Biostoffen, die in die Risikogruppe 4 gemaR 8§ 3
Absatz 1 BioStoffV einstufen sind, oder

2.  Madglicher Kontakt mit Rételn oder mit Toxoplasma

3. Mdglicher Kontakt mit weiteren Biostoffen der Risikogruppen 2 oder 3 im
Sinne von § 3 Absatz 1 Biostoffverordnung in einem Mal3, dass dies fiur sie
oder ihr Kind eine unverantwortbare Gefahrdung darstellt.

4. Moglicher Kontakt mit Biostoffen, wenn der Kontakt therapeutische
MalRnahmen erforderlich macht oder machen kann, die selbst eine
unverantwortbare Gefahrdung darstellen, zum Beispiel Anwendung in der
Schwangerschatft kontraindiziert.

5. Eur stillende Frauen

Kann oder kommt die stillende Frau bei der Ausiibung ihrer Tatigkeit oder
durch ihre Arbeitsbedingungen mit Biostoffen der Risikogruppe 2,3 oder 4
im Sinne von § 3 Absatz 1 der Biostoffverordnung in einem Maf3 in Kontakt,
dass dies fur sie oder ihr Kind eine unverantwortbare Gefahrdung darstellt
(z. B. Bakterien, Viren und Pilze)?

Mdoglicher Kontakt mit Biostoffen, die in die Risikogruppe 4 gemald § 3
Absatz 1 BioStoffV einzustufen sind

Maoglicher Kontakt mit den oben genannten Biostoffen, wenn der Kontakt
therapeutische MaRnahmen erforderlich macht oder machen kann, die
selbst eine unverantwortbare Gefahrdung darstellen

Gefahrdung durch Arbeitsbedingungen und Arbeitsverfahren

P owbdpE

In Raumen mit einem Uberdruck im Sinne § 2 der Druckluftverordnung
In R&umen mit sauerstoffreduzierter Atmosphére
Im Bergbau unter Tage

Unverantwortbare Gefahrdung durch Unfélle, insbesondere durch Aus-
gleiten, Fallen oder Stirzen, oder zu befiirchtende Tatlichkeiten (zum
Beispiel Kontakt mit aggressiven / agitierten Personen, Umgang mit Grol3-
tieren)

Tragen einer Schutzausriistung bei der das Tragen eine Belastung

darstellt

Befirchtung einer Erhohung des Drucks im Bauchraum, insbesondere

bei Tatigkeiten mit besonderer Ful3beanspruchung

Akkordarbeit, FlieRarbeit oder getaktete Arbeit mit vorgeschriebenen

Arbeitstempo

- Akkordarbeit/sonstige Arbeit, bei der durch ein gesteigertes
Arbeitstempo ein héheres Entgelt erzielt werden kann

ja

nein




- FlieRarbeit

- Unverantwortbare Gefahrdung durch getaktete Arbeit mit
vorgeschriebenem Arbeitstempo

8. Alleinarbeit, wenn nicht gewahrleistet ist, dass die schwangere Frau
jederzeit den Arbeitsplatz verlassen oder Hilfe erreichen kann

9. Psychische Belastungen

10. Edr stillende Frauen
- In Raumen mit einem Uberdruck im Sinne § 2 der Druckluftverordnung
- Im Bergbau unter Tage

- Akkordarbeit/sonstige Arbeit, bei durch ein gesteigertes Arbeitstempo
ein hoheres Entgelt erzielt werden kann,

- FlieRBarbeit

- Unverantwortbare Gefahrdung durch getaktete Arbeit mit vorgeschriebe-
nem Arbeitstempo

- Psychische Belastungen

Arbeitszeit

1. Nachtarbeit (zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr)

2. Mehrarbeit, d. h. mehr als 8,5 Stunden taglich oder 90 Stunden in der
Doppelwoche (Frauen unter 18 Jahre: 8 Stunden taglich oder 80 Stunden
in der Doppelwoche)

3. Uberschreitung der vertraglich vereinbarten wochentlichen
Arbeitszeit im Durchschnitt des Monats

4. Sonn- und Feiertagsarbeit

5.  Wird nach Beendigung der taglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene
Ruhezeit von mindestens 11 Stunden gewahrt?

Raum fur Bemerkungen und weitere Gefahrdungsfaktoren

SchutzmalRnahmen

1. Es sind SchutzmalBhahmen erforderlich
2. Eine Umgestaltung der Arbeitsbedingungen ist erforderlich.

3. Es liegen unverantwortbare Gefahrdungen vor, welche nicht durch die
Umgestaltung der Arbeitsbedingungen ausgeschlossen werden kdnnen
oder eine Umgestaltung ist wegen des nachweislich unverhaltnismafRligen
Aufwandes nicht zumutbar, daher erfolgt der Einsatz der Frau an einem
anderen geeigneten und zumutbaren Arbeitsplatz

4. Die unverantwortbaren  Gefdhrdungen  kénnen  weder  durch
SchutzmalRhahmen noch durch einen Arbeitsplatzwechsel ausgeschlossen
werden, eine Weiterbeschaftigung ist nicht mdglich

5. Unterrichtung aller Beschaftigten Uber das Ergebnis der Beurteilung der
Arbeitsbedingungen und den Bedarf an Schutzmal3nahmen
(8 14 Absatz 2 MuSchG)

ja

nein




2. Stufe — anlassbezogene Gefahrdungsbeurteilung

H. MalRnahmen bei Bekanntwerden einer Schwangerschaft und Stillzeit ja

1. Name der schwangeren / stillenden Frau
2. Geeignete Bedingungen zum Hinlegen, Hinsetzen und Ausruhen stehen

zur Verfligung

3. Angebot eines Gesprachs uber weitere Anpassung ihrer
Arbeitsbedingungen

Zeitpunkt:

nein

SchutzmalRnahmen

4. Umgestaltung der Arbeitsbedingungen veranlasst

am:

welche:

5. Umsetzung veranlasst

am:

neuer Arbeitsplatz:

6. Die weitere Beschaftigung ware ohne Gefahrdung der schwangeren Frau

nicht maoglich.

Der Arbeitnehmerin wurde ab dem
Fortzahlung ihres Arbeitsentgeltes ein vollstandiges bzw. teilweises
betriebliches Beschaftigungsverbot erteilt.

unter

7.  Mitteilung an die Behorde gemal § 27 MuSchG

Unterrichtung

8. Unterrichtung der schwangeren oder der stillenden Frau uber die
Beurteilung der Arbeitsbedingungen und uber die damit verbundenen
erforderlichen Schutzmaflinahmen (§ 14 Absatz 3 MuSchG)

Unterschrift der/des Verantwortlichen

Kenntnisnahme Arbeitnehmerin

Formular speichern

Formular drucken

Formular zurticksetzen




Die Staatlichen Gewerbeaufsichtsamter des Landes Niedersachsen

Braunschweig Telefon: 0531 35476-0

Ludwig-Winter-Str. 2 Telefax: 0531 35476-333

38120 Braunschweig E-Mail:  Poststelle@gaa-bs.niedersachsen.de
Celle Telefon: 05141 755-0

Im Werder 9 Telefax: 05141 755-66

29221 Celle E-Mail:  Poststelle@gaa-ce.niedersachsen.de
Cuxhaven Telefon: 04721 506-200

Elfenweg 15 Telefax: 04721 506-260

27474 Cuxhaven E-Mail:  Poststelle@gaa-cux.niedersachsen.de
Emden Telefon: 04921 9217-0

BruckstralRe 38 Telefax: 04921 9217-58

26725 Emden E-Mail:  Poststelle@gaa-emd.niedersachsen.de
Gottingen Telefon: 0551 5070-01

Alva-Myrdal-Weg 1 Telefax: 0551 5070-250

37085 Gottingen E-Mail:  Poststelle@gaa-goe.niedersachsen.de
Hannover Telefon: 0511 9096-0

Freundallee 9c Telefax: 0511 9096-199

30173 Hannover E-Mail:  Mutterschutz@gaa-h.niedersachsen.de
Hildesheim Telefon: 05121 163-0

Goslarsche Str. 3 Telefax: 05121 163-999

31134 Hildesheim E-Mail:  Poststelle@gaa-hi.niedersachsen.de
Luneburg Telefon: 04131 15-1400

Auf der Hude 2 Telefax: 04131 15-1401

21339 Luneburg E-Mail:  Poststelle@gaa-lg.niedersachsen.de
Oldenburg Telefon: 0441 80077-0

Theodor-Tantzen-Platz 8 Telefax: 0441 80077-299

26122 Oldenburg E-Mail:  Poststelle@gaa-ol.niedersachsen.de
Osnabrick Telefon: 0541 5035-00
Johann-Domann-Strafl3e 2 Telefax: 0541 5035-01

49080 Osnabriick E-Mail:  Poststelle@gaa-os.niedersachsen.de
Herausgeber

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Gottingen

Zentrale Unterstiutzungsstelle fir Berichtswesen, Informations- und Offentlichkeitsarbeit (ZUSBIO)
Alva-Myrdal-Weg 1

37085 Gottingen

Telefon: 0551 5070-01

Telefax: 0551 5070-250

E-Mail: zusbioe@gaa-goe.niedersachsen.de

Inhalt: Staatliche Gewerbeaufsichtsamter Niedersachsen

Redaktionsgruppe Mutterschutz
Gestaltung: ZUSBIO
Stand: Marz 2024



	Beurteilung der Arbeitsbedingungen

	Text1: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text117: 
	Text132: 
	Text143: 
	Text144: 
	Text145: 
	Text146: 
	Text147: 
	Text148: 
	Schaltfläche33: 
	Schaltfläche34: 
	Schaltfläche35: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen4: Off
	Kontrollkästchen5: Off
	Kontrollkästchen6: Off
	Kontrollkästchen7: Off
	Kontrollkästchen8: Off
	Kontrollkästchen9: Off
	Kontrollkästchen10: Off
	Kontrollkästchen11: Off
	Kontrollkästchen12: Off
	Kontrollkästchen13: Off
	Kontrollkästchen14: Off
	Kontrollkästchen15: Off
	Kontrollkästchen16: Off
	Kontrollkästchen17: Off
	Kontrollkästchen18: Off
	Kontrollkästchen19: Off
	Kontrollkästchen20: Off
	Kontrollkästchen21: Off
	Kontrollkästchen22: Off
	Kontrollkästchen23: Off
	Kontrollkästchen24: Off
	Kontrollkästchen25: Off
	Kontrollkästchen26: Off
	Kontrollkästchen27: Off
	Kontrollkästchen28: Off
	Kontrollkästchen29: Off
	Kontrollkästchen30: Off
	Kontrollkästchen31: Off
	Kontrollkästchen32: Off
	Kontrollkästchen33: Off
	Kontrollkästchen34: Off
	Kontrollkästchen35: Off
	Kontrollkästchen36: Off
	Kontrollkästchen37: Off
	Kontrollkästchen38: Off
	Kontrollkästchen39: Off
	Kontrollkästchen40: Off
	Kontrollkästchen41: Off
	Kontrollkästchen42: Off
	Kontrollkästchen43: Off
	Kontrollkästchen44: Off
	Kontrollkästchen45: Off
	Kontrollkästchen46: Off
	Kontrollkästchen47: Off
	Kontrollkästchen48: Off
	Kontrollkästchen49: Off
	Kontrollkästchen50: Off
	Kontrollkästchen51: Off
	Kontrollkästchen52: Off
	Kontrollkästchen53: Off
	Kontrollkästchen54: Off
	Kontrollkästchen55: Off
	Kontrollkästchen56: Off
	Kontrollkästchen57: Off
	Kontrollkästchen58: Off
	Kontrollkästchen59: Off
	Kontrollkästchen60: Off
	Kontrollkästchen61: Off
	Kontrollkästchen62: Off
	Kontrollkästchen63: Off
	Kontrollkästchen64: Off
	Kontrollkästchen65: Off
	Kontrollkästchen66: Off
	Kontrollkästchen67: Off
	Kontrollkästchen68: Off
	Kontrollkästchen69: Off
	Kontrollkästchen70: Off
	Kontrollkästchen71: Off
	Kontrollkästchen72: Off
	Kontrollkästchen73: Off
	Kontrollkästchen74: Off
	Kontrollkästchen75: Off
	Kontrollkästchen76: Off
	Kontrollkästchen77: Off
	Kontrollkästchen78: Off
	Kontrollkästchen79: Off
	Kontrollkästchen80: Off
	Kontrollkästchen81: Off
	Kontrollkästchen82: Off
	Kontrollkästchen83: Off
	Kontrollkästchen84: Off
	Kontrollkästchen85: Off
	Kontrollkästchen86: Off
	Kontrollkästchen87: Off
	Kontrollkästchen88: Off
	Kontrollkästchen89: Off
	Kontrollkästchen90: Off
	Kontrollkästchen91: Off
	Kontrollkästchen92: Off
	Kontrollkästchen93: Off
	Kontrollkästchen94: Off
	Kontrollkästchen95: Off
	Kontrollkästchen96: Off
	Kontrollkästchen97: Off
	Kontrollkästchen98: Off
	Kontrollkästchen99: Off
	Kontrollkästchen100: Off
	Kontrollkästchen101: Off
	Kontrollkästchen102: Off
	Kontrollkästchen103: Off
	Kontrollkästchen104: Off
	Kontrollkästchen105: Off
	Kontrollkästchen106: Off
	Kontrollkästchen107: Off
	Kontrollkästchen108: Off
	Kontrollkästchen109: Off
	Kontrollkästchen110: Off
	Kontrollkästchen111: Off
	Kontrollkästchen112: Off
	Kontrollkästchen113: Off
	Kontrollkästchen114: Off
	Kontrollkästchen115: Off
	Kontrollkästchen116: Off
	Kontrollkästchen117: Off
	Kontrollkästchen118: Off
	Kontrollkästchen119: Off
	Kontrollkästchen120: Off
	Kontrollkästchen121: Off
	Kontrollkästchen122: Off
	Kontrollkästchen123: Off
	Kontrollkästchen124: Off
	Kontrollkästchen125: Off
	Kontrollkästchen126: Off
	Kontrollkästchen127: Off
	Kontrollkästchen128: Off
	Kontrollkästchen129: Off
	Kontrollkästchen130: Off
	Kontrollkästchen131: Off
	Kontrollkästchen132: Off
	Kontrollkästchen133: Off
	Kontrollkästchen134: Off
	Kontrollkästchen135: Off
	Kontrollkästchen136: Off


